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    Der Bürgermeister informiert 
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen!  
Sehr geehrte Gemeindebürger!  
 

 

Gebührenbremse 2024 
 

Das Bundesministerium für Finanzen gewährt 

allen Gemeinden Österreichs im Jahr 2024 ei-

nen einmaligen Zweckzuschuss, die soge-

nannte Gebührenbremse 2024, welcher den 

Bürgerinnen und Bürgern direkt zugutekom-

men soll.  

Der vom Land Steiermark für die Gemeinde  

St. Margarethen bei Knittelfeld errechnete  

Betrag von € 44.386,00 wird anteilsmäßig in 

Form einer einmaligen Gutschrift je Haushalt 

berücksichtigt.  

 

Voraussetzung für eine Gutschrift ist eine an das öffentliche Müllabfuhrnetz angeschlossene Liegen-

schaft mit Wohnsitz per Stichtag 01.07.2024.  

 

Ein daraus entstandenes Guthaben wird bei vorhandenem Bankeinzug direkt zurücküberwiesen. Sollte kein 

aktueller Bankeinzug bestehen, kann unter Bekanntgabe der Kontodaten auf dem Gemeindeamt (per E-Mail 

oder persönlich) eine Auszahlung beantragt werden.  

Eine Gegenverrechnung erfolgt allenfalls spätestens mit der Vorschreibung des 4. Quartals 2024.  

 

Vermieter*innen und Hausverwaltungen haben die erhaltene Gutschrift an ihre Mieter*innen/Wohnungs-

eigentümer*innen weiterzugeben.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Bürgermeister:  

 

 

 

Hinterdorfer Erwin 

 

bitte wenden 


